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Satzung über die Erhebung der Abgaben für die Niederschlagswasserbeseitigung der Stadt 
Geestland, Landkreis Cuxhaven, (Niederschlagswasserbeseitigungsabgabensatzung) vom 
05.10.2015 
 

 
 

LESEFASSUNG 
 
Unter Einarbeitung der  
 
 Satzung der Stadt Geestland, Landkreis Cuxhaven, vom 07.11.2022 zur Ersten 
Änderung der Satzung über die Erhebung der Abgaben für die 
Niederschlagswasserbeseitigung der Stadt Geestland vom 05.10.2015 
 
Aufgrund der §§ 5, 10 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 588) und der §§ 6 und 8 des Niedersächsischen 
Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121), 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 589), hat der 
Rat der Stadt Geestland in seiner Sitzung am 07.11.2022 folgende Satzung beschlossen:  
 
 
 

Abschnitt I 
 

§ 1 Allgemeines 
 

(1) Die Stadt Geestland betreibt nach Maßgabe ihrer Satzung über die 
Niederschlagswasserbeseitigung  und den Anschluss an die öffentliche Niederschlagswasser-
beseitigungsanlage der Stadt Geestland  (Niederschlagswasserbeseitigungssatzung) vom 
05.10.2015 eine zentrale Niederschlagswasserbeseitigungsanlage als eine öffentliche 
Einrichtung. 

 
(2) Die Stadt erhebt nach Maßgabe dieser Satzung  

 
1. Beiträge zur Deckung des Aufwandes für die zentrale öffentliche 

Niederschlagswasserbeseitigungsanlage (Niederschlagswasserbeiträge),  
 

2. Kostenerstattungen für Grundstücksanschlüsse (Aufwendungssatz) an die öffentliche 
zentrale Niederschlagswasserbeseitigungsanlage.   

 
 

Abschnitt II 
 

§ 2 
Grundsatz 

 
(1) Die Stadt Geestland erhebt, soweit der Aufwand nicht auf andere Weise gedeckt wird, für die 

Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung ihrer zentralen öffent-
lichen Niederschlagswasserbeseitigungsanlage Niederschlagswasserbeiträge zur Abgeltung 
der durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme gebotenen besonderen wirtschaftlichen Vor-
teile.  

 
(2) Die Niederschlagswasserbeseitigungsanlage deckt nicht die Kosten für den Grundstücks-

anschluss (Anschlussleitung vom Hauptsammler bis zur Grenze des zu entwässernden 
Grundstücks).  
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§ 3 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die zentrale öffentliche 

Niederschlagswasserbeseitigungsanlage angeschlossen werden können und für die  
 
1. eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder gewerblich 

genutzt werden dürfen,  
 

2. eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der Verkehrs-
auffassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen Entwicklung in der Stadt 
Geestland zur Bebauung oder gewerblichen Nutzung anstehen.  

 
 

(2) Grundstücke unterliegen auch dann der Beitragspflicht, wenn sie nicht Bauland im Sinne von 
Abs. 1 sind, aber tatsächlich an die zentrale öffentliche Niederschlagswasserbeseitigungsan-
lage angeschlossen wurden.  
 

(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im bürgerlich-recht-
lichen Sinne.  

 
§ 4 

Beitragsmaßstab 
 

(1)  Der Niederschlagswasserbeitrag wird nach einem nutzungsbezogenen Flächenmaßstab 
berechnet. Dabei wird die Grundstücksfläche mit der Grundflächenzahl vervielfacht.  

 
 
(2) Als Grundstücksfläche nach Abs. 1 gilt bei Grundstücken,  

 
1. die insgesamt im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen, die Gesamtfläche des 

Grundstücks,  
 

2. die teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und  
 
a) mit der Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils liegen, so-

fern sie nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen – die Gesamtfläche des Grundstücks,  
 

b) mit der Restfläche im Außenbereich liegen – sofern sie nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fal-
len – die Fläche im Bereich des Bebauungsplanes,  

 
3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen sowie bei Grundstücken, die 

über die Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen – sofern sie nicht unter Nr. 6 oder 
Nr. 7 fallen-, die Fläche im Satzungsbereich,  
 

4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht und die 
nicht unter Nr. 6 oder Nr. 7 fallen,  
 
a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 

BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks,  
 

b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB) und teilweise im 
Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks, höchstens 
jedoch die Fläche zwischen der jeweiligen Straßengrenze und der Linie, die in einem 
gleichmäßigen Abstand von 50 m dazu verläuft;  

 
5. die über die sich nach Nr. 2 b) oder Nr. 4 b) ergebenen Grenzen hinaus bebaut oder 

gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der jeweiligen Straßengrenze bzw. im Falle 
von Nr. 4 der der Straße zugewandten Grundstücksseite und einer Linie hierzu, die in 
dem gleichmäßigen Abstand verläuft, der der übergreifenden Bebauung oder gewerb-
lichen Nutzung entspricht;  
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6. für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB die Nutzung als 
Wochenendhausgebiet oder eine sonstige Nutzung ohne, oder mit nur untergeordneter 
Bebauung festgesetzt ist (z. B. Dauerkleingärten/Schwimmbäder, Camping- und Fest-
plätze, nicht aber Sportplätze, Friedhöfe und Flächen für die Landwirtschaft) oder die 
innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so ge-
nutzt werden, 75 % der Grundstücksfläche;  

 
7. für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB die Nutzung als 

Sportplatz oder als Friedhof festgesetzt ist oder die innerhalb eines im Zusammenhang 
bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden, sowie bei Grund-
stücken, für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB die Nutzung 
als Fläche für die Landwirtschaft festgesetzt ist, die Grundfläche der an die Abwasseran-
lage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die GRZ 0,2. Die so ermittelte Fläche 
wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen 
Abstand von den Außenwänden der Baulichkeiten verlaufen, wobei bei einer Überschrei-
tung der Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung eine gleichmäßige Flächenergän-
zung auf dem Grundstück erfolgt;  

 
8. die im Außenbereich liegen und bebaut sind, die Grundfläche der an die Abwasseranlage 

angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die GRZ 0,2. Die so ermittelte Fläche wird 
diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Ab-
stand von den Außenwänden der Baulichkeiten verlaufen, wobei bei einer Überschreitung 
der Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung eine gleichmäßige Flächenergänzung auf 
dem Grundstück erfolgt;  

 
9. die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und für die durch eine rechtsverbindliche Fach-

planung (Planfeststellung, Betriebsplan oder ähnlicher Verwaltungsakt) eine der baulichen 
Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist (z. B. Abfalldeponie, Untergrundspeicher 
pp.), die Fläche des Grundstücks, auf die sich die rechtsverbindliche Fachplanung (Plan-
feststellung, Betriebsplan oder ähnlicher Verwaltungsakt) bezieht, wobei solche Flächen 
unberücksichtigt bleiben, die abwasserrelevant nicht nutzbar sind.  

 
 (3) Als Grundflächenzahl nach Abs. 1 gilt bzw. gelten 

 
1. soweit ein Bebauungsplan besteht, die darin festgesetzte höchstzulässige Grundflächen-

zahl,  
 

2. soweit kein Bebauungsplan besteht, oder in einem Bebauungsplan eine Grundflächenzahl 
nicht bestimmt ist, die folgenden Werte:  

 
 
Kleinsiedlungs-, Wochenendhaus- und Campingplatzgebiete  0,2 
 
Wohn-, Dorf-, Misch- und Ferienhausgebiete    0,4 
 
Gewerbe-, Industrie- und Sondergebiete i. S. von § 11 BauNVO 0,8 
 
Kerngebiete       1,0 
 

3. für Sport- und Festplätze sowie für selbständige Garagen und  
Einstellplatzgrundstücke       1,0 
 

4. für Grundstücke im Außenbereich (§ 35 BauGB),  
Grundstücke, für die durch Bebauungsplan landwirtschaftliche  
Nutzung festgesetzt ist und bei Friedhofsgrundstücken und  
Schwimmbädern        0,2 
 

5. für Grundstücke im Außenbereich (§ 35 BauGB), die aufgrund  
einer rechtsverbindlichen Fachplanung abwasserrelevant nutzbar 
sind        1,0  
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6. Die Gebietseinordnung nach Nr. 2 richtet sich für Grundstücke, die innerhalb eines im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 34 BauGB) nach der vorhandenen Bebauung 
in der näheren Umgebung.  

 
(4)  Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB oder § 35 

Abs. 6 BauGB liegen, sind zur Feststellung der Grundflächenzahl die Vorschriften ent-
sprechend anzuwenden, wie sie bestehen für  
 
1. Bebauungsplangebiete, wenn in der Satzung Bestimmungen über das zulässige 

Nutzungsmaß getroffen sind;  
 

2. die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, wenn die Satzung keine Bestimmungen über 
das zulässige Nutzungsmaß enthält, wobei dann einheitlich die Grundflächenzahl von 0,4 
gilt.  

 
§ 5 

Beitragssatz 
 
(1) Der Beitragssatz für die Herstellung der zentralen öffentlichen Niederschlagswasserbesei-

tigungsanlage beträgt 9,95 Euro.  
 
(2) Der Beitragssatz für die Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der 

zentralen Niederschlagwasserbeseitigungsanlage wird im Einzelfall unter Angabe des Abga-
bentatbestandes in einer besonderen Satzung festgelegt.  
 

§ 6 
Beitragspflichtige 

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer 

des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des 
Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig.  

 
Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur ent-
sprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig.  

 
(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner.  

 
§ 7 

Entstehung der Beitragspflicht 
 

(1) Die Beitragspflicht entsteht jeweils mit der betriebsfertigen Herstellung der zentralen öffent-
lichen Niederschlagswasserbeseitigungsanlage für das zu entwässernde Grundstück.  

 
(2) Im Falle des § 3 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit dem tatsächlichen Anschluss, frühes-

tens jedoch mit dessen Genehmigung.  
 

§ 8 
Vorausleistung 

 
Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleistungen verlangt werden, sobald mit 
der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist. Die Vorausleistung ist mit der endgültigen 
Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der/die Vorausleistende nicht beitragspflichtig ist.  

 
§ 9 

Veranlagung/Fälligkeit 
 
Der Beitrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach der Bekanntgabe des Bescheides 
fällig. Das Gleiche gilt für die Erhebung einer Vorausleistung.  
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§ 10 
Ablösung 

 
(1) In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung durch Ver-

trag vereinbart werden.  
 

(2) Die Höhe des Ablösungsbetrages ist nach Maßgabe des in § 4 bestimmten Beitragsmaß-
stabes und des in § 5 festgelegten Beitragssatzes zu ermitteln. Durch Zahlung des Ab-
lösungsbetrages wird die Beitragspflicht endgültig abgegolten.  
 

(3) Ein Ablösungsvertrag ist unwirksam, wenn der auf das betroffene Grundstück entfallende 
Niederschlagswasserbeitrag mehr als das Doppelte oder weniger als die Hälfte des Ab-
lösungsbetrages ausmacht. In einem solchen Fall sind der Niederschlagswasserbeitrag unter 
Anrechnung des gezahlten Ablösungsbetrages nachzufordern oder die Differenz zwischen 
dem gezahlten Ablösungsbetrag und dem Niederschlagswasserbeitrag zu erstatten.  
 

 
 

Abschnitt III 
Erstattung der Kosten für Grundstücksanschlüsse 

 
§ 11 

Entstehung des Erstattungsanspruchs 
 
Die Aufwendungen für die Herstellung der Grundstücksanschlüsse an die zentrale öffentliche 
Niederschlagswasserbeseitigungsanlage sind der Stadt in tatsächlich entstandener Höhe zu erstatten. 

 
§ 12 

Fälligkeit 
 

Der Erstattungsbetrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach Bekanntgabe des Be-
scheides fällig.  
 
 

Abschnitt IV 
Schlussvorschriften 

 
§ 13 

Auskunfts- und Duldungspflicht 
 
(1) Die Abgabenpflichtigen und ihre Vertreter haben der Stadt Geestland bzw. dem von ihr Beauf-

tragten jede Auskunft zu erteilen, die für die Festsetzung und Erhebung der Abgaben erfor-
derlich ist.  

 
(2) Die Stadt Geestland kann an Ort und Stelle ermitteln. Die nach Abs. 1 zur Auskunft 

verpflichteten Personen haben dies zu ermöglichen und in dem erforderlichen Umfange zu 
helfen.  

 
§ 14 

Anzeigepflicht 
 
(1) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der Stadt Geestland sowohl vom 

Veräußerer als auch vom Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen.  
 
(2) Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Abgaben beeinflussen, 

so hat der Abgabenpflichtige dies unverzüglich der Stadt Geestland schriftlich anzuzeigen. 
Dieselbe Verpflichtung besteht für ihn insbesondere dann, wenn solche Anlagen neu ge-
schaffen, geändert oder beseitigt werden.  
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§ 15 
Datenverarbeitung 

 
(1) Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenen Abgabepflichten sowie zur Festset-

zung und Erhebung dieser Abgaben ist die Verarbeitung (§ 3 Abs. 3 NDSG) der hierfür erfor-
derlichen personen- und grundstücksbezogenen Daten gemäß §§ 9 und 10 NDSG (Vor- und 
Zuname der Abgabepflichtigen und deren Anschriften; Grundstücksbezeichnung nebst Größe 
und Grundbuchbezeichnung) durch die Stadt Geestland zulässig. 

 
 
(2) Die Stadt Geestland darf die für Zwecke der Grundsteuer, des Liegenschaftsbuches, des 

Melderechts, der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung bekannt gewordenen per-
sonen- und grundstücksbezogenen Daten für die in Abs. 1 genannten Zwecke nutzen und 
sich die Daten von den entsprechenden Behörden (z. B. Finanz-, Kataster-, Einwohnermelde- 
und Grundbuchamt sowie Wasser- und Abwasserverbände) übermitteln lassen, was auch im 
Wege automatischer Abrufverfahren erfolgen kann.  
 

§ 16 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig i. S. von § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig  
 

1. entgegen § 13 Abs. 1 die für die Festsetzung und Erhebung der Abgaben erforderlichen 
Auskünfte nicht erteilt;  

 
2. entgegen § 13 Abs. 2 verhindert, dass die Stadt Geestland an Ort und Stelle ermitteln kann 

und die dazu erforderliche Hilfe verweigert;  
 
3. entgegen § 14 Abs. 1 den Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück nicht innerhalb 

eines Monats schriftlich anzeigt;   
 
4. entgegen § 14 Abs. 2 Satz 1 nicht unverzüglich schriftlich anzeigt, dass Anlagen auf dem 

Grundstück vorhanden sind, die die Berechnung der Abgabe beeinflussen;  
 
5. entgegen § 14 Abs. 2 Satz 2 die Neuanschaffung, Änderung oder Beseitigung solcher 

Anlagen nicht schriftlich anzeigt.  
 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro geahndet werden.  
 

§ 17 
Inkrafttreten 

 
Die Änderungssatzung tritt mit Wirkung ab 01.01.2023 in Kraft. 
 
 
 
Geestland, den 07.11.2022 
 
Stadt Geestland  
Der Bürgermeister  
 
 
 
 
Thorsten Krüger  


